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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Welche Vereine, Gruppierungen und Personen im Bereich der Offenen Jugend-
arbeit (unter tabellarischer Auflistung) wurden seit dem 1. Januar 2010 und bis
heute von welcher fördernden Einrichtung aus welchen Titeln des Staatshaus-
haltsplans projektbezogen oder strukturell (jeweils unter tabellarischer Auflis -
tung der Förderempfänger, der Förderprogramme, der Benennung der geförder-
ten Projekte, deren Zielsetzung, des Zeitrahmens, der Fördersummen) finan -
ziell oder in anderer Form (z. B. durch Gewährung von Dienstleistungen) ge-
fördert?

2. Welche Vereine, Gruppierungen und Personen wurden und werden im Rahmen
des „Aktionsfonds Reflex“ und gegebenenfalls unter Vorgängerprogrammen
desselben in welchem Zeitraum zu welchem Zweck mit welchen Summen oder
in anderer Form gefördert?

3. Welche Träger der außerschulischen Jugendbildung (unter tabellarischer Auf -
lis tung) wurden bzw. werden im Geschäftsbereich des Ministeriums für Sozia-
les und Integration seit dem 1. Januar 2010 und bis heute aus welchen Titeln
des Staatshaushaltsplans im Rahmen welcher Projekte bzw. als Empfänger
struktureller Förderung mit jeweils welchen Summen in jeweils welchem Zeit-
raum gefördert?

4. Welche von welcher Behörde oder Einrichtung gewährte finanzielle oder an-
ders geartete Förderung (unter tabellarischer Auflistung der Titel des Staats-
haushaltsplans, der fördernden Einrichtung, des Förderempfängers, der Förder-
summen, des Förderzwecks bzw. geförderten Projekts und dessen Zeitraum,
der rechtlichen Grundlage) hat die Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugend-
bildung Baden-Württemberg LAGO e. V. aus öffentlichen Mitteln seit dem  
1. Januar 2010 und bis heute insgesamt bewilligt erhalten?

Kleine Anfrage

der Abg. Emil Sänze und Carola Wolle AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Soziales und Integration

Förderung von LAGO e. V. und anderen Gruppierungen

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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5. Wer konzipierte bzw. konzipiert die unter Frage 4 erfragten, von der LAGO 
e. V. durchgeführten, aus öffentlichen Mitteln geförderten Programme und
Projekte?

6. Welche von der Jugendstiftung Baden-Württemberg durchgeführten Program-
me oder Projekte welcher konkreten Zielsetzung (unter tabellarischer Aufstel-
lung) wurden seit dem 1. Januar 2010 und bis heute in welcher Höhe finan -
ziell oder in anderer Form aus welchen Titeln des Staatshaushaltsplans geför-
dert?

7. Wer hat auf welche Weise und mit welchen Ergebnissen die unter Fragen 1
bis 6 erfragten Programme, Projekte, Veranstaltungen evaluiert?

8. Sofern die unter den Fragen 1 bis 6 erfragten geförderten Maßnahmen der
Prävention oder der Bekämpfung von unerwünschten Haltungen oder Extre-
mismus dienen sollten, gegen welche Art von Gesinnung oder Extremismus
(z. B. Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiöser Extremismus, unter
tabellarischer Aufstellung auch der jeweiligen Fördersummen für die einzel-
nen Maßnahmen) waren sie jeweils gerichtet?

9. Welche Programme, Projekte, Veranstaltungen in den Bereichen Politische
Bildung, Soziale Bildung, Kulturelle Bildung wurden (unter tabellarischer
Auflistung) von im Verantwortungsbereich der Landesregierung stehenden
Stellen seit dem 1. Januar 2010 in jeweils welchem Zeitraum bei welchem fi-
nanziellen Umfang mit welchen privaten Stiftungen (z. B. Robert Bosch Stif-
tung, Freudenberg-Stiftung, Amadeu-Antonio-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung)
oder parteinahen Stiftungen durchgeführt?

10. Wie erklärt sie, dass sie seit dem 1. Januar 2016 die Vereinigung LAGO e. V.
mit Steuermitteln in Höhe von insgesamt mindestens 951.650 Euro gefördert
hat, deren Untergliederung Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-
Württemberg e. V. in Internet-Veröffentlichungen („Argumentieren und de-
konstruieren – die AfD in der politischen Debatte“) nur notdürftig verklausu-
liert im Rahmen der „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ mit (Zitat) „der Ziel-
gruppe Kinder und Jugendliche“ das offensichtliche Ziel verfolgt, die Akzep-
tanz einer demokratisch verfassten, von ca. 800.000 Bürgern demokratisch in
den Landtag von Baden-Württemberg gewählten Partei bewusst zu schmälern
und deren Erfolg zu verhindern, bei Kindern und Jugendlichen systematisch
Zweifel am demokratischen Charakter dieser Partei zu säen, und die diese
durch Wählerwillen legitimierte demokratische Partei im Rahmen einer veröf-
fentlichten „Argumentationshilfe“ mit Autoritarismus, Antisemitismus, Aus-
grenzung/Fremdenfeindlichkeit gleichsetzt?

14. 09. 2018

Sänze, Wolle AfD

B e g r ü n d u n g

Die LAGO e. V. erhielt der Drucksache 16/3416 zufolge seit dem 1. Januar 2016
aus Landesmitteln nicht weniger als 951.650 Euro (für „Integrationsoffensive“,
Förderprogramm „lokal vernetzen“, „Projektmaßnahmen gegen Rechtsextremis-
mus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“). Laut der Drucksache
16/3801 erhielt die LAGO e. V. 2010 bis 2016 vom Sozialministerium Projektför-
derung im Bereich der Bekämpfung „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“
in Höhe von mindestens 443.861 Euro sowie vom Dezember 2013 bis zum De-
zember 2015 weitere 110.000 Euro von der Landeszentrale für politische Bildung
für die „Bekämpfung des Rechtsextremismus“. Ferner erhielt LAGO e. V. im
Rahmen des Förderprogramms „lokal vernetzen“ 2016 Abschlagszahlungen in ei-
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ner Gesamthöhe von mindestens 65.000 Euro und 2017 in Höhe von weiteren
mindestens 40.938,81 Euro. Das hieraus entstandene „Handbuch für lokale Bünd-
nisse gegen Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ – Vorwort
von Frau Staatsrätin Gisela Erler − dokumentiert nach Ansicht der Fragesteller
ein sehr eingeschränktes, parteiisches Verständnis vom demokratischen Wettbe-
werb. Es ist im Bürgerinteresse, Transparenz herzustellen, welche Gesamtsum-
men LAGO e. V. für jeweils welche Zwecke und welche Gegenleistungen aus öf-
fentlichen Mitteln erhalten hat. Die Fragesteller können sich nach der Lektüre von
Publikationen aus dem Bereich der LAGO e. V., die sich unter anderem offen ge-
gen die Partei Alternative für Deutschland richten, dem Eindruck nicht ver-
schließen, dass staatliche Jugendförderung und die Abgabe weltanschaulicher Be-
kenntnisse gegen demokratisch verfasste politische Parteien seitens der Geförder-
ten aus was für Gründen immer auffallend korrellieren, sodass im Ergebnis eine
politische Indoktrinierung von Jugendlichen und Kindern gegen eine demokra-
tisch legitime Oppositionspartei und damit eine von Geförderten ausgehende ge-
zielte Behinderung des freien demokratischen Wettbewerbs entstehen können.
Überdies werden Aktivitäten der Amadeu-Antonio-Stiftung beworben, deren
Vorsitzende A. K. eine bekannte ehemalige Inoffizielle Mitarbeiterin der DDR-
Staatssicherheit ist. Um Schaden von der Demokratie abzuwenden, muss nach
Ansicht der Fragesteller im Interesse aller wirklichen Demokraten Transparenz
über diese Förderpraxis und ihre Ziele hergestellt werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 17. Oktober 2018 Nr. 43-0141.5-016/4820 beantwortet das
Ministerium für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport, dem Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sowie
der Landeszentrale für politische Bildung die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche Vereine, Gruppierungen und Personen im Bereich der Offenen Jugend-
arbeit (unter tabellarischer Auflistung) wurden seit dem 1. Januar 2010 und
bis heute von welcher fördernden Einrichtung aus welchen Titeln des Staats-
haushaltsplans projektbezogen oder strukturell (jeweils unter tabellarischer
Auflis tung der Förderempfänger, der Förderprogramme, der Benennung der
geförderten Projekte, deren Zielsetzung, des Zeitrahmens, der Fördersummen)
finan ziell oder in anderer Form (z. B. durch Gewährung von Dienstleistungen)
gefördert?

3. Welche Träger der außerschulischen Jugendbildung (unter tabellarischer Auf-
listung) wurden bzw. werden im Geschäftsbereich des Ministeriums für Sozia-
les und Integration seit dem 1. Januar 2010 und bis heute aus welchen Titeln
des Staatshaushaltsplans im Rahmen welcher Projekte bzw. als Empfänger
struktureller Förderung mit jeweils welchen Summen in jeweils welchem Zeit-
raum gefördert?

9. Welche Programme, Projekte, Veranstaltungen in den Bereichen Politische
Bildung, Soziale Bildung, Kulturelle Bildung wurden (unter tabellarischer Auf-
listung) von im Verantwortungsbereich der Landesregierung stehenden Stellen
seit dem 1. Januar 2010 in jeweils welchem Zeitraum bei welchem finanziellen
Umfang mit welchen privaten Stiftungen (z. B. Robert Bosch Stiftung, Freuden-
berg-Stiftung, Amadeu-Antonio-Stiftung, Bertelsmann-Stiftung) oder partei -
nahen Stiftungen durchgeführt?

Zu Ziffern 1., 3. und 9.:

Eine Förderung der offenen Jugendarbeit durch das Ministerium für Soziales und
Integration aus Kapitel 0918 – Jugendhilfe – des Einzelplans 09 ist grundsätzlich
aus den in der Anlage 1 aufgelisteten Haushaltstiteln möglich. 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 4820

4

Im Übrigen werden im Ministerium für Soziales und Integration keine Listen ge-
führt, die die abgefragten Daten in dem von den antragsstellenden Abgeordneten
erbetenen Umfang, heruntergebrochen auf Vereine oder Gruppierungen der offe-
nen Jugendarbeit und Träger der außerschulischen Jugendbildung systematisch
erfassen. Kooperationen mit Stiftungen werden ebenfalls nicht systematisch er -
fasst. Förderungen im Bereich kommunaler Selbstverwaltung werden überhaupt
nicht auf Landesebene erfasst.

2. Welche Vereine, Gruppierungen und Personen wurden und werden im Rahmen
des „Aktionsfonds Reflex“ und gegebenenfalls unter Vorgängerprogrammen
desselben in welchem Zeitraum zu welchem Zweck mit welchen Summen oder
in anderer Form gefördert?

Zu Ziffer 2.:

Nach Auskunft der Landeszentrale für politische Bildung werden im Rahmen des
„Aktionsfonds Reflex“ seit 2015 Aktivitäten, Initiativen und Gruppen mit Sum-
men bis zu 500 Euro gefördert, die das Ziel verfolgen, für menschenfeindliche
Einstellungen in der Gesellschaft zu sensibilisieren, persönliche Eigeninitiative
und demokratische Handlungskompetenz zu stärken, Bürgerinnen und Bürger zur
Wahrnehmung ihrer Rechte zu befähigen, Vorurteile gegenüber Minderheiten ab-
zubauen und die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verständnis von unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen sowie integrierende Ansätze
umzusetzen. Ein Vorgängerprogramm existiert nicht. Eine Auflistung der bisheri-
gen Förderungen findet sich in Anlage 2.

4. Welche von welcher Behörde oder Einrichtung gewährte finanzielle oder an-
ders geartete Förderung (unter tabellarischer Auflistung der Titel des Staats-
haushaltsplans, der fördernden Einrichtung, des Förderempfängers, der För-
dersummen, des Förderzwecks bzw. geförderten Projekts und dessen Zeitraum,
der rechtlichen Grundlage) hat die Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugend-
bildung Baden-Württemberg LAGO e. V. aus öffentlichen Mitteln seit dem 
1. Januar 2010 und bis heute insgesamt bewilligt erhalten?

Zu Ziffer 4.:

Eine entsprechende Übersicht ist der Anlage 3 zu entnehmen.

5. Wer konzipierte bzw. konzipiert die unter Frage 4 erfragten, von der LAGO e. V.
durchgeführten, aus öffentlichen Mitteln geförderten Programme und Projek-
te?

Zu Ziffer 5.:

Die unter Frage 4 erfragten Programme und Projekte wurden von der LAGO e. V.
auf Basis der durch ihre Mitglieder und Projektpartnern geäußerten Bedarfe ent-
wickelt und im Rahmen der Projektantragstellung mit den fördernden Stellen wei-
ter abgestimmt. Bei Antragsstellungen im Rahmen von Dritten zu verantworten-
den Programmen sind die Anforderungen entsprechend der Ausschreibungen,
Förderaufrufe oder Verwaltungsvorschriften zu beachten.

Bei Erfüllung aller Fördervoraussetzungen erfolgt eine Bescheidung der Projekt-
förderung gegenüber den Antragstellenden durch die fördernde Stelle. 
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6. Welche von der Jugendstiftung Baden-Württemberg durchgeführten Program-
me oder Projekte welcher konkreten Zielsetzung (unter tabellarischer Aufstel-
lung) wurden seit dem 1. Januar 2010 und bis heute in welcher Höhe finanziell
oder in anderer Form aus welchen Titeln des Staatshaushaltsplans gefördert?

8. Sofern die unter den Fragen 1 bis 6 erfragten geförderten Maßnahmen der
Prävention oder der Bekämpfung von unerwünschten Haltungen oder Ex tre -
mismus dienen sollten, gegen welche Art von Gesinnung oder Extremismus 
(z. B. Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiöser Extremismus, unter ta-
bellarischer Aufstellung auch der jeweiligen Fördersummen für die einzelnen
Maßnahmen) waren sie jeweils gerichtet?

Zu Ziffer 6. und 8.:

Eine Übersicht, wie in Ziffer 6. erfragt, ist der Anlage 4 zu entnehmen.

Förderungen an die Jugendstiftung im Rahmen der Arbeit des Beratungsnetzwerks
„kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus“ (seit 2010) und des „Demokratie-
zentrums Baden-Württemberg“ werden gesondert in Anlage 5 dargestellt. Die Auf-
teilung erfolgt dabei nach Rechtsextremismus (Fachstelle „kompetent vor Ort. Ge-
gen Rechtsextremismus“ und „Fonds Rechtsextremismus“) und Religiös begrün-
deter Extremismus (Fachstelle „PREvent!on“ und Koordinierung Salafismus -
prävention). Das Demokratiezentrum Baden-Württemberg versteht sich als Bil-
dungs-, Dienstleistungs- und Vernetzungszentrum im Handlungsfeld Extremismus,
präventiver Bildungsarbeit und Menschenrechtsbildung, die einzelnen Programme
und die Landeskoordinierungsstelle arbeiten Phänomen übergreifend. 

7. Wer hat auf welche Weise und mit welchen Ergebnissen die unter Fragen 1 bis 6
erfragten Programme, Projekte, Veranstaltungen evaluiert?

Zu Ziffer 7.:

Seitens der Landesregierung erfolgt keine flächendeckend-systematische Evalua-
tion von Programmen und Projekten. Bei der in der Anlage 4 benannten Reich-
weitenuntersuchung zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit erfolgt derzeit eine
Evaluation.

Die von der LAGO e. V. durchgeführten Programme und Projekte werden, von
der LAGO e. V. selbst veranlasst, zum Teil durch das Deutsche Jugendinstitut
bzw. über sonstige externe wissenschaftliche Begleitung evaluiert oder über
strukturierte Methoden der Selbstevaluation, sowie durch ein transparentes Be-
richtswesen dargestellt.

Projekte und Programme der Jugendstiftung werden in unterschiedlicher Weise
bewertet und evaluiert. Der Jugendstiftung stehen hierzu unterschiedliche Instru-
mente zur Verfügung, die je nach Projekt- bzw. Programmtyp einzeln und/oder
kombiniert ausgewählt und eingesetzt werden. Für jedes Projekt oder Programm
werden Ergebnisse (Zielformulierungen) als Outcome festgelegt. Das Erreichen
(oder Verfehlen) der geplanten Ergebnisse wird dokumentiert. Bei Verfehlen der
Zielvorgaben können anteilig Fördergelder zurückgefordert werden. 

Für einzelne Programme gibt es Begleitgremien, die ihre fachliche Expertise ein-
bringen und Steuerungs- und Kontrollfunktionen ausüben. (Bspw. Kuratorium der
Jugendstiftung, Kuratorium Jugendnetz, Beirat Demokratiezentrum, Fachbeirat
Qualipass, Beraterkreis Regionale Netzwerke und Jugendagenturen). Für einzelne
Programme werden regelmäßig Kennzahlen und Evaluationsberichte veröffent-
licht. (Bspw. Jugendinformation Baden-Württemberg/jugendnetz.de, Mitmachen-
Ehrensache, Jugendbegleiter-Programm, Demokratiezentrum Baden-Württem-
berg, DeinDing-Jugendbildungspreis). 

Alle Seminare und Fachveranstaltungen, die im Rahmen von Projekten und Pro-
grammen stattfinden, werden durch die Teilnehmenden durch einen standardisier-
ten Fragebogen ausgewertet. Dieser Fragebogen wurde vom Bayrischen Jugend -
institut entwickelt und von der Jugendstiftung (mit freundlicher Genehmigung)
übernommen. Durch dieses Feedback-System werden kontinuierlich qualitative
Anpassungen vorgenommen.
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10. Wie erklärt sie, dass sie seit dem 1. Januar 2016 die Vereinigung LAGO e. V.
mit Steuermitteln in Höhe von insgesamt mindestens 951.650 Euro gefördert
hat, deren Untergliederung Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-
Württemberg e. V. in Internet-Veröffentlichungen („Argumentieren und de-
konstruieren – die AfD in der politischen Debatte“) nur notdürftig verklau -
suliert im Rahmen der „Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ mit (Zitat) „der
Zielgruppe Kinder und Jugendliche“ das offensichtliche Ziel verfolgt, die Ak-
zeptanz einer demokratisch verfassten, von ca. 800.000 Bürgern demokratisch
in den Landtag von Baden-Württemberg gewählten Partei bewusst zu
schmälern und deren Erfolg zu verhindern, bei Kindern und Jugendlichen sys -
tematisch Zweifel am demokratischen Charakter dieser Partei zu säen, und
die diese durch Wählerwillen legitimierte demokratische Partei im Rahmen
einer veröffentlichten „Argumentationshilfe“ mit Autoritarismus, Antisemitis-
mus, Ausgrenzung/Fremdenfeindlichkeit gleichsetzt?

Zu Ziffer 10.:

Für die Landesregierung ist die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit ein
wichtiges Anliegen, das sie in der aktuellen Legislaturperiode beispielsweise mit
dem „Masterplan Jugend“ realisiert. Die LAGO e. V. ist dabei ein langjähriger
Partner der Landesregierung in Fragen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Eigenständigkeit von Nichtregierungsorganisationen ist für die Landesregie-
rung ein wichtiges, demokratisches Grundprinzip. Die Förderung von zivilgesell-
schaftlichem Engagement mit zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln kann
grundsätzlich erfolgen, wenn es keine Zweifel an deren Verfassungsmäßigkeit
gibt. Im Landesinteresse ist es, sich für gesellschaftliche Teilhabe und den Zu-
sammenhalt in einer vielfältigen, offenen Gesellschaft einzusetzen. Aufsichts-
rechte bestehen im Bereich von Nichtregierungsorganisationen selbstverständlich
nicht. 

Über ihre Mitgliedsorganisationen (nicht Untergliederungen) fördert die LAGO
als Dachverband die Entwicklung des Arbeitsfeldes der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit in vielfältiger Weise und trägt dadurch zu einer demokratischen politi-
schen Bildung von Kindern und Jugendlichen bei. Die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen zu selbstbestimmten, kritischen Bürgerinnen und Bürgern, die
Vermittlung von demokratischen Werten und von Menschenrechtsbildung für ei-
ne zivile, humane, offene und vielfältige Gesellschaft zählt die LAGO zu ihren
Kernaufgaben und zu den Kernaufgaben der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
und leistet aus Sicht der Landesregierung in diesem Bereich wertvolle Arbeit.

Lucha

Minister für Soziales 
und Integration
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Förderung der Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung Baden-Württemberg e. V. 
 

 
 

Titel des Staatshaus-
haltsplans 

fördernde 
Einrich-
tung 

Förder-
empfän-
ger 

Fördersum-
men (in Tsd. 
Euro) 

Förderzweck bzw. 
gefördertes Projekt 
und dessen Zeit-
raum 

Kap. 0918 Tit. 684 03 SM LAGO 301,5 
 

Zuwendung für zent-
rale Aufgaben, 
01.01.2010 bis heute 

Kap. 0465 Tit. 684 72  
Kap. 0918 Tit. 684 75  
 

KM/SM LAGO 144,0  Kampagne Kinder und 
Jugend hoch 3 
01.01.2010 bis 
31.12.2016  

Kap. 0918 Tit. 684 07  
bzw. Kap. 0908  
Tit. 684 01 
 

SM LAGO 328,0 Netzwerk für Demo-
kratie und Courage 
(NDC), 01.01.2012 
bis heute  

Kap. 1503 Tit. 648 70  
bzw. Kap. 0908  
Tit. 684 01 

IntM/SM LAGO 152,1 Vernetzungs- und An-
laufstelle gegen Ras-
sismus, Rechtsextre-
mismus und GMF 
01.06.2013 bis 
31.12.2017  

Kap. 0104 Tit. 685 76  
und Kap. 0104  
Tit. 685 74 

LpB LAGO, 
Weiterlei-
tung an 
lokale 
Projekte 

432,0  Förderprogramm „lo-
kal vernetzen – de-
mokratisch handeln“ 
2013 bis heute 

Kap. 0918 Tit. 684 72 SM LAGO 208,666 Bildungsreferenten-
programm 
01.01.2014 bis heute 

Kap. 0921 Tit. 684 78 SM LAGO, 
Weiterlei-
tung an 
lokale 
Träger 

97,860 Reichweitenuntersu-
chungen zur Offenen 
Kinder- und Jugendar-
beit, 01.09.2015 bis 
31.12.2016 

 LpB LAGO 27,0  Modellprojekt „offen 
demokratisch“, 
15.12.2016 bis 
31.12.2017 

Kap. 0921 Tit. 684 78 SM AGJF 163,500 „Geflüchtete – Demo-
krat*innen von An-
fang an“ 
01.05.2018 bis 
31.12.2019 
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